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Normen der ŠarÍþas frühere Religionen 

Mohamed Ibrahim 

 

„Die Menschen waren eine einzige Gemeinschaft. Dann entsandte Allah die Propheten als 

Bringer froher Botschaft und als Warner. Und Er offenbarte ihnen das Buch mit der Wahr-

heit, um zwischen den Menschen zu richten über das, worüber sie uneins waren. Uneins aber 

waren nur jene, denen es gegeben wurde, nachdem klare Beweise zu ihnen gekommen waren, 

aus Missgunst untereinander. .... “[2:213] 
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So beschreibt dieser QurÁnvers die menschlichen Beziehungen in einem Zustand nahe dem 

Urzustand1. Es entstanden mit der Vermehrung der Menschen zunehmend komplexe Bezie-

hungen und Interaktionen. Unterdessen nahmen die Bedürfnisse der Menschen nach Verhal-

tensregeln und allgemein gültigen und verbindlichen Normen zu. Den Menschen musste ge-

zeigt werden, wie sie leben und was sie tun sollen. Der Sinn der Gesandtschaften und Prophe-

tie, die mit dem Gottesgesandten und Propheten Muhammad beendet worden ist, bestand dar-

in, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Dies verdeutlicht der folgende QurÁnvers: 

„Er verordnete für euch die Religion (die Lebensweise), die Er Noah anbefahl und die Wir dir 

offenbart haben und die Wir Abraham und Moses und Jesus anbefohlen haben. Nämlich (die), 

in der Einhaltung der Religion (dieser Lebensweise) treu zu bleiben und euch deswegen nicht 

zu spalten. [42:13] 
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Religion in diesem QurÁnvers bedeutet „DÍn“ und diese soll als Lebensweise verstanden wer-

den. Wie aus dem QurÁnvers zu entnehmen ist, sind die monotheistischen Religionen in ihrer 

ursprünglichen Form im Kern gleich. Sie können alle unter dem Begriff „Islam“ aufgefasst 

werden. Sie unterscheiden sich lediglich in dem Umfang der Gebote und Verbote.  

                                                      
1 Damit ist der Zustand, in dem die Menschen auf die Erde eingetreten sind, gemeint 
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Diejenigen Gebote und Verbote, die für die Juden, Christen und die früheren ŠarÍþas gegolten 

haben, sind durch die islamische ŠarÍþa zum Teil aufgehoben und zum Teil bestätigt worden. 

Das Fasten beispielsweise blieb vorgeschrieben und die Muslimen sollen genau wie Angehö-

rige früherer Religionen fasten. Im QurÁn heißt es: 

 „O ihr, die ihr glaubt! Das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denen vorgeschrieben 

war, die vor euch waren. Vielleicht werdet ihr (Allah) fürchten.“ [2:183] 
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Dagegen wurde z. B. folgende Norm für die Muslime aufgehoben 

„Und den Juden haben Wir alles Getier untersagt, das Krallen hat; und von den Rindern und 

vom Kleinvieh haben Wir ihnen das Fett verboten, ausgenommen das, was an ihrem Rücken 

sitzt oder in den Eingeweiden oder mit den Knochen verwachsen ist. .....“ [6:146] 
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Dennoch enthält der QurÁn mehrere Verse, die bestimmte Normen beschreiben (normbe-

schreibende Versen), die für diese Religionen gegolten haben, ohne dass sie für die Muslime 

eindeutig als verbindlich erklärt wurden. Dies veranlasst danach zu fragen, ob sie für die Mus-

lime verbindlich sein könnten. Das heißt, sollen aus diesen normbeschreibenden Versen, ver-

bindliche Normen für die Muslime hergeleitet werden?  –Dieses Problem ist in der Philoso-

phie bekannt, nämlich, ob man aus dem Sein ein Sollen herleiten kann. – Beispiel dafür fol-

gender QurÁnvers: 

„Wir hatten ihnen darin vorgeschrieben (den Juden): Leben um Leben, Auge um Auge, Nase 

um Nase, Ohr um Ohr und Zahn um Zahn; und für Verwundungen gerechte Vergeltung. Wer 

aber darauf verzichtet, dem soll das eine Sühne sein; und wer nicht nach dem richtet, was 

Allah herabgesandt hat - das sind die Ungerechten. [5:45]  
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Diese Frage soll  auch deswegen erörtert und diskutiert werden, weil es QurÁnverse gibt, die 

man so verstehen könnte, dass sie die Aufforderung erheben, Normen früherer Religionen 

Folge zu leisten. Beispiele dafür sind zwei Versen: 

1)  „Alsdann haben Wir dir offenbart: "Folge dem Weg Abrahams, des Lauteren im Glau-

ben, der nicht zu den Götzendienern gehörte.“[16:123] 
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2) Wahrlich, Wir hatten die Thora, in der Führung und Licht war, herabgesandt. Damit ha-

ben die Propheten, die sich (Allah) hingaben, den Juden Recht gesprochen, und so auch 

die Rabbiner und die Gelehrten; denn ihnen wurde aufgetragen, das Buch Allahs zu be-

wahren, und sie waren seine Hüter. Darum fürchtet nicht die Menschen, sondern fürchtet 

Mich; und gebt nicht Meine Zeichen um einen geringen Preis hin. Und wer nicht nach 

dem richtet, was Allah herabgesandt hat - das sind die Ungläubigen. [5:44] 
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Muslimische Gelehrte haben diesbezüglich drei Meinungen gebildet: 

1) Die erste Meinung besagt, dass diese Normen nicht für die Muslime verbindlich sind, weil 

die islamische šarÍþa die vorangegangenen šarÍþas ersetzt hat. Vertreter dieser Meinung 

sind u. a. die AšþarÍten, die MuþtazilÍten, A½mad ibn ½anbal, und mehrere šafiþÍtischen 

Gelehrte.2 Diese Meinung wird auch von Al ³azÁlÍ3 und Ibn ¼azm4 vertreten. Sie begrün-

den ihre Meinung mit dem QurÁn, der Sunna, der Vernunft und dem Konsens. Auf die 

Ausführung dieser Argumentationen kann hier verzichtet werden. 

2) Die zweite Meinung wird von den meisten ½anafÍten, einem Teil der mÁlikÍten und 

šafiþÍten vertreten5. Sie meinen, dass diese Normen für die Muslime verbindlich sind, zu-

mal, dass sie nicht von den islamischen šarÍþa aufgehoben worden sind. Dafür führen sie 

auch Gründe aus dem QurÁn und der Sunna des Propheten an. Al ³azÁlÍ hat diese Gründe 

überzeugend in seinem Buch „al mustaÈfÁ“ ausführlich diskutiert und revidiert.6   

3) Die dritte Meinung lautet: „Wenn die Normen der früheren Religionen uns durch den Got-

tesgesandten oder durch die jüdischen Gelehrten, die zum Islam konvertiert sind, wie Ab-

dullah ibn SalÁm und Kaþb al ÿa½bÁr erreicht haben, ohne dass sie durch die islamische 

                                                      
2 IsmaþÍl, Abul ¼amÍd, al ÿadillah al mu½talaf fÍha, Kairo, o. D., S. 322 

3 Al ³azÁlÍ, al mustaÈfÁ, Beirut, 1995, B. 1, S. 248ff 

4 Ibn ¼azm, al a½kam, Kairo, 2005, S. 759ff  

5 ¾allÁf, þabdul WahhÁb, UsÚl al fiqh, Kuwait, 1986, S. 94 

6 Vgl. Ibid (Bem. 3), S. 248ff 
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šarÍþa widerrufen worden sind, oder bewiesen wurden, dass sie nicht exklusiv für die An-

hänger der betroffenen Religionen vorgeschrieben sind, so sind sie auch für Muslime ver-

bindlich“7    

Normen der früheren Religionen und das islamische Strafrecht 

Die Normen der früheren Religionen sind für das islamische Strafrecht von großer Bedeu-

tung:  

Abdul QÁder þÚdah z.B. geht davon aus, dass die Begründung der Vergeltungsstrafe (Auge 

um Auge etc.) für Körperverletzung im islamischen Strafrecht (QurÁnvers 5:45, siehe oben) 

daran liegt, dass sie im Judentum vorgeschrieben ist8. Er betont diese Meinung durch die He-

ranziehung von zwei QurÁnversen, die besagen: 

 „O ihr, die ihr glaubt! Es ist euch die Wiedervergeltung vorgeschrieben für die Getöteten: der 

Freie für den Freien, der Sklave für den Sklaven, das Weibliche für das Weibliche. Doch 

wenn jemandem von seinem Bruder etwas vergeben wird, so soll der Vollzug auf geziemende 

Art und die Leistung ihm gegenüber auf wohltätige Weise geschehen. Dies ist eine Erleichte-

rung von eurem Herrn und eine Barmherzigkeit. Wer nun von jetzt an (die Gesetze) übertritt, 

dem wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein. [2:178] 
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In der Wiedervergeltung ist Leben für euch, o ihr, die ihr einsichtig seid! Vielleicht werdet ihr 

(Allah) fürchten. [2:179]  
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Al ³azÁl sieht diese Begründung nicht ein9. Für ihn besteht die Begründung im zweiten Satz 

der Übersetzung von Vers 2:194, der lautet: 

                                                      
7 Al ŠawkÁnÍ, iršÁd al fuühÚl, Beirut, 2000, B. 2, S. 985 

8 þUdah, þabdul QÁder, al tašrÍþ al islÁmÍ muqÁranan bel qanÚn al waªþÍ ( Das islamische Strafrecht im Ver-
gleich mit dem säkularen Recht), Beirut, 1986, B. 1, S. 664 

9 Ibid., (Bem. 3), S. 249 
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Der heilige Monat ist für den heiligen Monat, und für die geschützten Dinge ist Wiedervergel-

tung (bestimmt). Wer nun gegen euch gewalttätig handelt, gegen den handelt in gleichem 

Maße gewalttätig, wie er gegen euch gewalttätig war, und fürchtet Allah und wisset, daß Al-

lah mit den Gottesfürchtigen ist. [2:194] 
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Im QurÁnvers 5:45 (siehe oben) ist jedoch die Empfehlung enthalten, wie auch im QurÁnvers 

2:178 (siehe oben), auf Vergeltung zu verzichten und stattdessen eine Entschädigung (Dijjah) 

zu akzeptieren. Damit wird die Möglichkeit eröffnet, statt die Vergeltung zu praktizieren, 

sondern einer „Geldstrafe“ zu Gunsten der Opfer zu verhängen. Dabei soll zwischen leichter 

und schwerer bzw. vorsätzlicher und nichtvorsätzlicher Körperverletzung unterschieden wer-

den.  

So viel sei an diese Stelle gesagt, um auf die Wichtigkeit dieser sekundären Hilfsquellen für 

das islamische Recht hinzuweisen.  

 


